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CORONA -  BUND-LÄNDER BESCHLUSS  VOM
03.03.2021

SONDERNEWSLETTER  8 /2020  VOM
04 .03 .2021

Bund  und  Länder  haben  am  03.03.2021  beschlossen,  dass  der  Lockdown  grundsätzlich  bis  zum
28.03.2021 verlängert wird. Anbei ein Überblick über die Eckpunkte:

Fünf Öffnungsschritte

Erste Öffnungsschritte gab es im Bereich der Schulen und Friseure sowie einzelne weitere Öffnungen1.
in den Ländern.

In einem zweiten Öffnungsschritt gibt es ab dem 08.03.2021 folgende Öffnungen:1.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte werden zukünftig einheitlich in allen Bun-2.
desländern dem Einzelhandel  des  täglichen Bedarfs  zugerechnet.  Sie  können somit  auch mit  ent-
sprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm
für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm wieder öffnen.

Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbe-3.
triebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen, wobei für
die Inanspruchnahme der Dienstleistungen, bei denen -wie bei Kosmetik oder Rasur- nicht dauerhaft
eine Maske getragen werden kann, ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder
des Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung ist.

Zugleich  werden  alle  geöffneten  Einzelhandelsbereiche  die  Einhaltung  der  Kapazitätsgrenzen  und  Hy-4.
gienebestimmungen durch strikte Maßnahmen zur Zugangskontrolle und konsequente Umsetzung der
Hygienekonzepte sicherstellen.
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Einen  dritten  Öffnungsschritt  kann  ab  dem  08.03.2021  ein  Land  in  Abhängigkeit  vom  Infektions-1.
geschehen gehen:

a.) Wird in dem Land oder einer Region eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner erreicht,  so kann das jeweilige Land folgende weitere Öffnungen
entsprechend landesweit oder regional vorsehen:

die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für
die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm;

die Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten;

kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (max. 10 Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanla-
gen.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder der Region an drei
aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab dem zweiten darauffolgenden Werk-
tag in den geöffneten Bereichen nach der nachfolgenden Ziffer verfahren.

b.)Wird in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektio-
nen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht, so kann das jeweilige Land folgende weitere Öff-
nungen entsprechend landesweit oder regional vorsehen:

die Öffnung des Einzelhandels für sogenannte Terminshopping-Angebote („Click and meet“), wobei eine
Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für ei-
nen fest begrenzten Zeitraum mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung im Geschäft zuge-
lassen werden kann.

die Öffnung von Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten für Besuch-
er mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung;

Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kin-
dern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

Mit den benachbarten Gebieten mit höheren Inzidenzen sind gemeinsame Absprachen zu treffen, um eine
länderübergreifende Inanspruchnahme der geöffneten Angebote möglichst zu vermeiden.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Ta-
gen  in  dem  Land  oder  der  Region  auf  über  100,  treten  ab  dem  zweiten  darauffolgenden  Werktag  die
Regeln,  die  bis  zum  7.  März  gegolten  haben,  wieder  in  Kraft  (Notbremse).

Der vierte Öffnungsschritt (frühestens ab dem 22.03.2021) kann – wiederum in Abhängigkeit vom In-1.
fektionsgeschehen –  erfolgen,  wenn sich die  7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt  in  dem
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Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat:

a.) Wenn die 7-Tage-Inzidenz 14 Tage lang nach dem Inkrafttreten des dritten Öffnungsschritts landesweit
oder regional stabil bei unter 50 Neuinfektionen bleibt, kann das Land entsprechend landesweit oder regio-
nal folgende weitere Öffnungen vorsehen:

Die Öffnung der Außengastronomie;

Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos;

Kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder der Region an drei
aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab dem zweiten darauffolgenden Werk-
tag in den geöffneten Bereichen nach der nachfolgenden Ziffer verfahren.

b.) Besteht in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuin-
fektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so kann das jeweilige Land 14 Tage nach dem drit-
ten Öffnungsschritt folgende weitere Öffnungen landesweit oder regional vorsehen:

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für
die Kontaktnachverfolgung; Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen ist ein tage-
saktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der Tischgäste erforderlich.

Die  Öffnung  von  Theatern,  Konzert-  und  Opernhäusern  sowie  Kinos  für  Besucherinnen  und  Besuchern
mit einem tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest;

Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich unter der Voraussetzung, dass
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest verfü-
gen.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Ta-
gen  in  dem  Land  oder  der  Region  auf  über  100,  treten  ab  dem  zweiten  darauffolgenden  Werktag  die
Regeln,  die  bis  zum  7.  März  gegolten  haben,  wieder  in  Kraft  (Notbremse).

Der fünfte Öffnungsschritt (frühestens ab dem 05.04.2021) kann – wiederum in Abhängigkeit vom In-1.
fektionsgeschehen – erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem vierten Öffnungsschritt  in dem
Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat:

a.) Wenn die 7-Tage-Inzidenz 14 Tage lang nach dem Inkrafttreten des vierten Öffnungsschritts landesweit
oder regional stabil bei unter 50 Neuinfektionen bleibt, kann das Land entsprechend landesweit oder regio-
nal folgende weitere Öffnungen vorsehen:
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Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Außenbereich;

Kontaktsport in Innenräumen.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder der Region an drei
aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab dem zweiten darauffolgenden Werk-
tag in den geöffneten Bereichen nach der nachfolgenden Ziffer verfahren.

b.) Besteht in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuin-
fektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so kann das jeweilige Land 14 Tage nach dem
vierten Öffnungsschritt folgende weitere Öffnungen landesweit oder regional vorsehen:

Die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für
die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einer bzw. einem weiteren für jede weiteren 20 qm;

Kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich (ohne Testerfordernis).

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Ta-
gen  in  dem  Land  oder  der  Region  auf  über  100,  treten  ab  dem  zweiten  darauffolgenden  Werktag  die
Regeln,  die  bis  zum  7.  März  gegolten  haben,  wieder  in  Kraft  (Notbremse).

Über  weitere  Öffnungsschritte  und  die  Perspektive  für  die  hier  noch  nicht  benannten  Bereiche  aus1.
den Branchen Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels werden die Bundeskanz-
lerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 22. März 2021 im Lichte der Infektions-
lage unter Berücksichtigung der angelaufenen Teststrategie, des Impfens, der Verbreitung von Virusmu-
tanten und anderer Einflussfaktoren beraten.

Zur Verdeutlichung nachfolgendes Schaubild der Bundesregierung:
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Homeoffice
Angesichts der pandemischen Lage ist es weiterhin nötig, die epidemiologisch relevanten Kontakte am Ar-
beitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit zu reduzieren. Deshalb wird die entsprechende Verordnung bis
zum 30. April 2021 verlängert:
Arbeitgeberinnen  und  Arbeitgeber  müssen  den  Beschäftigten  das  Arbeiten  im  Homeoffice
ermöglichen,  sofern  die  Tätigkeiten  es  zulassen.  Die  Bundeskanzlerin  und  die  Regierungschefinnen  und
Regierungschefs  der  Länder  fordern  Arbeitgeberinnen  und  Arbeitgeber  auf,  die  SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung konsequent anzuwenden und durch großzügige Homeoffice-Lösungen mit  stark re-
duziertem Präsenzpersonal umzusetzen oder ihre Büros ganz geschlossen zu halten. Sie bitten die Arbeit-
nehmerinnen  und  Arbeitnehmer,  das  Angebot  zu  nutzen.  Wo  Homeoffice  nicht  möglich  ist,  sollen  immer
dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, medizinische Masken getragen werden.

Private Zusammenkünfte
Die  Möglichkeit  zu  privaten  Zusammenkünften  mit  Freunden,  Verwandten  und  Bekannten  wird  ab
08.03.2021 wieder erweitert:
Es  sind nunmehr private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts  mit  einem weiteren Haushalt
möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mit-
gezählt. Paare gelten als ein Haushalt.
In Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro Woche können die Möglichkeiten
zu privaten Zusammenkünften erweitert werden auf den eigenen und zwei weitere Haushalte mit
zusammen maximal zehn Personen. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Ta-
gen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag
die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse). Danach wird die Möglichkeit
zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt.
Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.
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In allen Fällen trägt es erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei, wenn die Zahl der Haushalte, mit
denen solche Zusammenkünfte erfolgen, möglichst konstant und möglichst klein gehalten wird („social bub-
ble“) oder vor der Zusammenkunft ein Selbsttest von allen Teilnehmenden durchgeführt wird.

Impfen
Ab Ende März/Anfang April werden Haus- und Fachärzte in die Impfkampagne eingebunden. Impfzentren
und mobile Impfteams werden ab April kontinuierlich mit der gleichen Menge Impfdosen wöchentlich belie-
fert. Die Priorisierung der Impfverordnung gilt auch für die Impfungen in den Arztpraxen als Grundlage. Die
tatsächliche Entscheidung der Priorisierung erfolgt nach jeweiliger ärztlicher Einschätzung.

Der Einsatz von Betriebsärzten wird im Laufe des zweiten Quartals verstärkt. Um möglichst vielen Bürgern
ein Impfangebot machen zu können, sollen die für die Zweitimpfung zurückgehaltenen Dosen deutlich re-
duziert und die zulässigen Intervalle zwischen erster und zweiter Impfung möglichst ausgeschöpft werden.

Schnelltests
Für den Schulbetrieb und die Kinderbetreuung stellen die Länder sicher, dass Lehrern und Erziehern sowie
allen Schülern pro Präsenzwoche mindestens ein kostenloser Schnelltest angeboten wird.

Unternehmen sollen ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest an-
bieten.
Allen  asymptomatischen  Bürgern  wird  mindestens  einmal  pro  Woche  ein  kostenloser  Schnelltest  er-
möglicht. Die Kosten übernimmt ab dem 8. März der Bund.

Reisen
Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend
notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten. Sie weisen nachdrücklich darauf
hin, dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreisean-
meldung verpflichtend ist,  und dass  eine Quarantänepflicht  für  einen Zeitraum von 10 Tagen nach Rück-
kehr besteht. Eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist nur durch einen negativen Test möglich, der
frühestens am fünften Tag nach der Einreise abgenommen wurde. Dies gilt aufgrund der jetzt vielfach
beschriebenen längeren Ansteckungsdauer durch Virusvarianten ab dem 8. März ausdrücklich nicht bei
Rückreisen aus Virusvariantengebieten. Hier ist strikt eine Quarantäne von 14 Tagen einzuhalten. Darüber
hinaus ist bei der Rückreise aus Virusvariantengebieten mit eingeschränkten Beförderungsmöglichkeiten zu
rechnen.

Nachstehend der Link zum vollständigen Beschluss vom 03.03.2021:
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1872054/66dba48b5b63d8817615d11e-
daaed849/2021-03-03-mpk-data.pdf?download=1

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss:

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1872054/66dba48b5b63d8817615d11edaaed849/2021-03-03-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1872054/66dba48b5b63d8817615d11edaaed849/2021-03-03-mpk-data.pdf?download=1
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Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 04.03.2021
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